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Allgemeine Bestimmungen 
 

 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

§ 1 
 

Medios AG 

 
(2) Sie hat ihren Sitz in Berlin. 

 
 
 

§ 2 
(1) Gegenstand des Unternehmens sind der Großhandel sowie die Vermittlung und Herstellung 

aller für den Apothekenbetrieb oder anderer pharmazeutischer Unternehmen erforderlichen 

Waren und Gegenstände sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die mit den vorgenannten 

Geschäften in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen oder damit verbunden 

sind. Gegenstand des Unternehmens sind auch die Forschung und Entwicklung, insbesondere 

die Analytik, sowie die Digitalisierung von Geschäftsvorgängen in diesem Bereich. Gegenstand 

des Unternehmens sind darüber hinaus auch das Erwerben, Halten und Verwalten von 

Beteiligungen an Unternehmen, die die vorstehend genannten Geschäfte unmittelbar oder 
mittelbar betreiben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand 

des Unternehmens Zusammenhängen oder ihn unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet 
sind. Sie kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der in diesem Absatz 1 genannten 

Gegenstände beschränken. Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im 

In- und Ausland berechtigt. 

 
(2) Gegenstand des Unternehmens ist auch die Gründung, der Erwerb, das Halten und Verwalten 

sowie Veräußern von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen, insbe- 

sondere im Gesundheits- und Pharmabereich. Hierzu gehören auch ergänzende Geschäfte, 

wie: 

Erbringung von Dienstleistungen für Beteiligungsunternehmen und Dritte im Bereich Fi- 

nanzen und Kapitalmarktmaßnahmen, Unternehmensstrategie und -planung; 
Abschluss von Unternehmensverträgen, insbesondere Beherrschungs- und Gewinnabfüh- 

rungsverträge sowie Unternehmenspachtverträge und die Übernahme von Leitungsfunkti- 

onen bei Beteiligungsunternehmen; 

Realisierung von Infrastrukturprojekten wie Büro- und Produktionsgebäude zur Nutzungs- 
überlassung an Beteiligungsunternehmen und Dritte. 

 
(3) Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise mittelbar durch Zweig- 

niederlassungen sowie Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen im In- und 

Ausland auszuüben. Sie kann insbesondere ihren Betrieb ganz oder teilweise an von ihr ab- 

hängige Unternehmen überlassen und/oder ganz oder teilweise auf von ihr abhängige Unter- 
nehmen ausgliedern. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und Beteiligungsunterneh- 
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men darf auch Gegenstände außerhalb der Grenzen des Absatzes 1 umfassen. Die Gesell- 
schaft kann sich auch auf die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding und/oder die sonstige 

Verwaltung eigenen Vermögens beschränken. 

 
(4) Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand ganz oder teilweise mittelbar und über das Internet 

verwirklichen. 

 
(5) Ausgeschlossen sind Geschäfte, die einer Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen 

(KWG) oder dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) bedürfen. 

 

 
§3 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden ausschließlich im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
 
 
 

II. Grundkapital und Aktien 

 
§4 

(1) Das Grundkapital beträgt EUR 25.505.723,00 (i.W.: Euro fünfundzwanzig Millionen fünfhundert- 

fünftausendsiebenhundertdreiundzwanzig). 

 
(2) Es ist eingeteilt in 25.505.723 (i.W.: fünfundzwanzig Millionen fünfhundertfünftausend- 

siebenhundertdreiundzwanzig) Aktien als nennwertlose Stückaktien. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 9. Juni 2026 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 5.481.763,00 durch 

Ausgabe von bis zu 5.481.763 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 gegen Bar- oder 
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Ausgegeben werden dürfen jeweils 

Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Die neuen Aktien können auch von einem 

oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Absatz 1 Satz 1 

oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten („mittelbares Bezugsrecht“). Der Vorstand 

ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

und zwar in folgenden Fällen: 

 
― bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Aktien im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von 

Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder 

sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft 
oder mit ihr verbundene Unternehmen; 
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― zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

 
― wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen den 

Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 

des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet und die ausgegebenen Aktien 

insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung überschreiten. Auf diese Begrenzung sind 

Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer 

Ausnutzung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender 

Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder 

ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind; 

 
― soweit es erforderlich ist, um Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, 

Wandelgenussrechten oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, 

wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts als Aktionär 
zustehen würde; 

 
―  zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands, Geschäftsleitungsorgane von mit 

der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen, Führungskräfte der 

Gesellschaft und/oder verbundener Unternehmen oder an Arbeitnehmer der Gesellschaft 

und/oder verbundener Unternehmen im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. 
Soweit Aktien an Mitglieder des Vorstands gewährt werden sollen, ist hierfür ausschließlich 

der Aufsichtsrat der Gesellschaft zuständig; 

 
― zur Erfüllung einer bei einer Emission von Aktien der Gesellschaft mit Emissionsbanken 

vereinbarten Greenshoe-Option. 

 
Eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zur Durchführung von 

Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen darf nur in Höhe von bis zu 10 % des im Zeitpunkt der 
Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten und Bedingungen der Durchführung von 

Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital und der Aktienausgabe festzulegen. Dabei kann die 

Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet 
werden; die neuen Aktien können insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des 

ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der 

Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den 

Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

Fassung der Satzung entsprechend der Inanspruchnahme oder bei Auslaufen der Ermächtigung 

entsprechend zu ändern. 

 
(4) bleibt frei 
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(5) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 300.000 auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund der Er- 

mächtigung der Hauptversammlung vom 13. Juli 2018 gemäß Tagesordnungspunkt 7 gewährt 
werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Be- 

zugsrechte, die im Rahmen des „Aktienoptionsplans 2018“ begeben werden, von ihrem Recht 

zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der 

Optionen keine eigenen Aktien liefert. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge- 
schäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Gewinnverwendungsbeschluss 

vorhanden ist, am Gewinn teil. 

 
(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 5.825.607,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung 

wird durch Ausgabe von bis zu 5.825.607 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnbe- 
rechtigung ab Beginn des Geschäftsjahrs ihrer Ausgabe nur insoweit durchgeführt, wie die In- 
haber beziehungsweise Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen oder von Optionsscheinen 

aus Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch die 

Hauptversammlung vom 10. Juli 2019 von der Medios AG oder durch eine Konzerngesellschaft 
bis zum 9. Juli 2024 begeben werden, von ihrem Wandlungs-/Optionsrecht Gebrauch machen, 
ihrer Wandlungs-/Optionspflicht genügen oder Andienungen von Aktien erfolgen und soweit nicht 
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu den nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in den 

Schuldverschreibungs- beziehungsweise Optionsbedingungen jeweils zu bestimmenden 

Wandlungs-/Optionspreisen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen („Bedingtes 

Kapital 2019“). 

 
(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.439.500,00 durch Ausgabe von bis zu 1.439.500 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/ I). Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21. Juni 2023 gemäß Tagesordnungspunkt 10 

gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber 
der Bezugsrechte, die im Rahmen des „Aktienoptionsplans 2023“ begeben werden, von ihrem 

Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur 
Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien liefert. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Gewinnverwendungs- 
beschluss vorhanden ist, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der 
Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen. Dasselbe gilt, wenn 

und soweit die Aktienoptionen nicht mehr bedient werden können. 

 
(8) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 477.500,00 durch Ausgabe von bis zu 477.500 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Die bedingte 
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Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Oktober 2020 gemäß Tagesordnungspunkt 8, 

geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. Juni 2022 gemäß 

Tagesordnungspunkt 13, gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die im Rahmen des „Aktienoptionsplans 2020“ 

begeben werden, von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen 

und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien liefert. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein 

Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

Fassung von § 4 der Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen. 

Dasselbe gilt, wenn und soweit die Aktienoptionen nicht mehr bedient werden können. 

 
(9) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 160.500,00 durch Ausgabe von bis zu 160.500 

auf den Inhaberlautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/ II). Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21. Juni 2022 gemäß Tagesordnungspunkt 13 lit. d), 

geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 
10, gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

Inhaber der Bezugsrechte, die im Rahmen des „Aktienoptionsplans 2022“ begeben werden, von 

ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur 

Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien liefert. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Gewinnverwendungs- 

beschluss vorhanden ist, am Gewinnteil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der 

Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen. Dasselbe gilt, wenn 

und soweit die Aktienoptionen nicht mehr bedient werden können. 

 
(10) Junge Aktien aus einer künftigen Kapitalerhöhung können mit Vorzügen bei der Gewinnvertei- 

lung versehen werden. 

 
§5 

 
(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

 
(2) Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die 

neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie ebenfalls auf den 

Inhaber. 

 
(3) Form und Inhalt der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine werden vom 

Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat bestimmt. Das gleiche gilt für Schuldver- 

schreibungen und Zinsscheine. 
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(4) Anstelle von Aktienurkunden über eine Stückaktie kann die Gesellschaft Urkunden über mehrere 

Aktien (Sammelaktien) ausgeben. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seiner Aktien ist 

ausgeschlossen. 

 
 

III. Der Vorstand 

 
§ 6 

(1) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Die Anzahl bestimmt der Aufsichts- 
rat. 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder. Er kann stellvertretende Vorstandsmitglieder 
bestellen. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes be- 
stellen. 

(3) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Ist ein Vor- 
standsvorsitzender ernannt, so gibt bei Stimmengleichheit seine Stimme den Ausschlag. 

 

 
§ 7 

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat die Geschäfte der 

Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den 

Vorstand zu führen. Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands leitet jedes 

Vorstandsmitglied den ihm durch die Geschäftsordnung zugewiesenen Geschäftsbereich 

selbstständig. 

 
(2) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand 

aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 

Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, 

dass einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. Der 

Aufsichtsrat kann ferner alle oder einzelne Vorstandsmitglieder generell oder für den Einzelfall 

vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB befreien; § 112 AktG bleibt 
unberührt. 

 
IV. Der Aufsichtsrat 

 
§ 8 

(1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus vier Mitgliedern. Die Amtszeit, der 

Aufsichtsratsmitglieder wird unter Beachtung des folgenden Absatzes bei der Bestellung durch 

die Hauptversammlung festgelegt. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

 
(2) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied erfolgt für den Rest der 

Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, soweit die Hauptversammlung die 
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Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, falls eine Nachwahl 
wegen Wahlanfechtung notwendig wird. Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wäh- 

lenden Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die in einer bei der Wahl 

festzulegenden Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender oder durch Wahlanfechtung 

fortgefallener Aufsichtsratsmitglieder treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausge- 

schiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Nach- 

wahl nach diesem Absatz stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausge- 

schiedenen Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmit- 
glied für mehrere Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied 

wieder auf. 

 
(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats - oder, im Falle einer 
Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, seinem Stellvertreter - mit einer Frist von einem 

Monat niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle der Niederlegung durch den 

Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter kann die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der 

Frist verzichten. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 
 
 
 
 

§9 
Der Aufsichtsrat wählt nach der ordentlichen Hauptversammlung, die ihn berufen hat, in einer ohne 

besondere Einladung stattfindenden Sitzung unter dem Vorsitz des an Lebensjahren ältesten Auf- 

sichtsratsmitgliedes aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Vorsitzende des 

Aufsichtsrates und sein Stellvertreter werden für die Dauer der Amtszeit des Aufsichtsrates gewählt. 
Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter während seiner Amtszeit aus, so 

hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

 

 
§ 10 

(1) Der Aufsichtsrat tagt mindestens zweimal pro Halbjahr. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden 

vom Vorsitzenden, oder im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens vierzehn Tagen einberufen, wobei der Tag der Absendung 

der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Die Einberufung kann 

schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel 

erfolgen. Der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter kann diese Frist in dringenden Fällen abkürzen 

und die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der 

Einberufung der Aufsichtsratssitzungen die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen 

der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vor- 

sitzenden, oder im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, geleitet. 
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(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des 

Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats können Sitzungen auch in 

Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (ins- 

besondere Videokonferenz) abgehalten und einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder 
mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet 

werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels 

sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen. 

Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichts- 
ratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass 

sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. 

Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder 

nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden Frist auch 

mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommu- 

nikationsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete 

Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

 
(3) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Einladung ent- 

halten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt worden sind, ist nur 

zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem 

solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu be- 
stimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder 

mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen 

oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes 

Aufsichtsratsmitglied innerhalb der Frist widersprochen hat. Telefonisch oder mittels elekt- 
ronischer Kommunikationsmittel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend. 

 
(4) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, per Telefax, per E-Mail 

oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorge- 
nannten Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer 

angemessenen Frist anordnet oder sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung 

beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in die- 

sem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsit- 
zenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

 
(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung 

teilnehmen. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel 

(insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, die 

nach Maßgabe von § 10 Absatz 2 bzw. Absatz 4 ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich 

bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der 

Beschlussfassung teil. 
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(6) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas Anderes be- 
stimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten in 

diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stim- 

mengleichheit, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag. Im Falle der Ver- 
hinderung des Aufsichtsratsvorsitzenden steht dieses Recht seinem Stellvertreter zu, sofern 

dieser ein Anteilseignervertreter ist. 

 
(7) Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats (im Sinne von § 10 Absatz 2) sowie über 

in diesen Sitzungen verabschiedete Beschlüsse sind Niederschriften zu fertigen, die vom Vor- 

sitzenden zu unterzeichnen sind. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teil- 
nehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die 

Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen des Auf- 

sichtsrats (im Sinne von § 10 Absatz 2) werden vom Vorsitzenden schriftlich festgehalten und 

allen Aufsichtsratsmitgliedern zugeleitet. 

 
(8) Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden namens des Aufsichtsrats 

durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abgegeben. 

 

 
§ 11 

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen. Aufgaben, Befugnisse 

und Verfahren der Ausschüsse bestimmt der Aufsichtsrat. 

 

 
§12 

Der Aufsichtsrat gibt dem Vorstand eine Geschäftsordnung. Für Geschäfte von grundlegender Bedeu- 

tung legt diese Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats fest. Hierzu gehören Entschei- 

dungen oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens grundle- 
gend verändern. 

 

 
§13 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine Vergütung, deren Höhe von der Hauptversammlung fest- 

gelegt wird. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich 

die Vergütung pro rata temporis. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz ihrer 

Auslagen sowie des eventuell auf die Aufsichtsratsvergütung entfallenden Mehrwertsteuerbetrages, 

soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und 

dieses Recht ausüben. 
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V. Hauptversammlung 

 
§ 14 

Die Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, die Gewinn- 

verwendung, die Wahl des Abschlussprüfers und gegebenenfalls die Feststellung des Jahresab- 

schlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), wird innerhalb der ersten acht Monate eines 

jeden Geschäftsjahres abgehalten. 

 

 
§ 15 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen Börsenplatz oder in 

einer anderen deutschen Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern statt. Die Hauptver- 

sammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den 

Aufsichtsrat einberufen. 

 
(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Ver- 

sammlung durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger, soweit das Gesetz keine kürzere Frist 

zulässt (Einberufungsfrist). Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist 

nach § 16 Abs. 1. 

 
(3) Die Gesellschaft kann Informationen an die Aktionäre sowie an Intermediäre, Vereinigungen von 

Aktionären und sonstige Dritte, soweit gesetzlich zulässig, auch im Wege der 

Datenfernübertragung übermitteln. Gleiches gilt für die Übermittlung derartiger Informationen an 

die Aktionäre durch Intermediäre, Vereinigungen von Aktionären und sonstige Dritte. 

 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 

(virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller 
Hauptversammlungen in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Eintragung dieses Abs. 4 in das 

Handelsregister der Gesellschaft. 

§16 

(1) Zur Teilnahme auf der. Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

nachweisen. Die Anmeldung muss schriftlich (126 BGB) oder in Textform (§ 126 BGB) in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen; die Anmeldung kann auch per Telefax oder per E- 

Mail übermittelt werden, wenn dies in der Einladung bestimmt wird. Die Anmeldung muss dem 

Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder einer sonstigen in der Einberufung bekannt gemachten 

Stelle mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Vorstand ist berechtigt, 



12  

diese Frist in der Einberufung zu verkürzen. Für die Fristberechnung gilt die gesetzliche Rege- 
lung. 

 
(2) Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch eine in 

Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte und auf den 

Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung bezogene Bescheinigung ihres 

Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nach; hierzu reicht in jedem Fall ein Nachweis 

durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss der Gesellschaft 

unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 

Versammlung zugehen. Der Vorstand ist ermächtigt, diese Frist in der Einberufung zu verkürzen. 

 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 

Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder 
einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben 

können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang 

und zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach diesem Absatz 3 Satz 1 zu treffen. 
Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen. 

 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne Teilnahme an der Haupt- 

versammlung ihre Stimmen schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben 

dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren nach 

diesem Absatz 4 Satz 1 zu treffen. Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu ge- 

troffenen Bestimmungen sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen. 

 
(5) Mitgliedern des Aufsichtsrats, mit Ausnahme des Vorsitzenden der Hauptversammlung 

(Versammlungsleiter), ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats die Teilnahme 

an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung in den Fällen gestattet, in 

denen das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der physischen Teilnahme am Ort der 
Hauptversammlung verhindert ist, das Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat, das 

Aufsichtsratsmitglied aufgrund rechtlicher Einschränkungen, eines Aufenthalts im Ausland, oder 

eines notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland oder aufgrund einer 

unangemessenen Anreisedauer die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder 
nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort 

der Hauptversammlung abgehalten wird. 

 
§17 

(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 
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(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Voll- 
macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedür- 

fen der Textform (§ 126b BGB). Der Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen in der 

Hauptversammlung erfolgen. In der Einberufung kann eine Erleichterung der Textform bestimmt 
werden. § 135 AktG bleibt unberührt. 

 
 

§18 
(1) Die Hauptversammlung leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Wenn er verhindert ist, wird die 

Hauptversammlung von einem anderen Aufsichtsratsmitglied oder einem Dritten geleitet, 

das bzw. der vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestimmt wird. Unterbleibt eine solche Be- 

stimmung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, wird ein Aufsichtsratsmitglied oder ein 

Dritter unmittelbar vor der Hauptversammlung von den anwesenden Mitgliedern des Aufsichts- 
rates mit einfacher Stimmenmehrheit zum Versammlungsleiter gewählt. 

 
(2) Der Versammlungsleiter leitet die Hauptversammlung und bestimmt die Reihenfolge der Ge- 

genstände der Tagesordnung, die Reihenfolge der Abstimmung über die Anträge sowie die Art 

der Abstimmung. 

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich ange- 

messen zu beschränken. 

 

 
§ 19 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit und, soweit eine 

Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst, falls das Gesetz o- der die 

Satzung nicht zwingend etwas anderes vorschreiben. 

 
(2) Beschlüsse über Kapitalerhöhungen (§ 182 AktG) der Gesellschaft werden mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen und mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 

Grundkapitals gefasst. 

(3) Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat ermächtigt. 
 

 
VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

 
§ 2 0 

 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

 

 
§ 21 

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss und den Lagebericht 
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sowie, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für 
das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese Unterlagen unverzüglich dem Aufsichtsrat 

und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einen 

Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns 

machen will. 

 
(2) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis zur Hälfte 

des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber hinaus er- 

mächtigt, weitere Beträge bis zu 100% des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen 

einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals 

nicht übersteigen und auch nach der Einstellung nicht übersteigen würden. 

 

 
§ 2 2 

(1) Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre verteilt, soweit die Hauptversammlung keine andere 

Verwendung bestimmt. 

 
(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann für diese eine andere Gewinnanteilberechtigung festgesetzt 

werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENDE DER SATZUNG 



 

Bescheinigung gemäß § 181 Abs. 1 AktG 

 
Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung der 

Medios AG mit Sitz in Berlin mit dem Beschluss des Aufsichtsrats über die 

Satzungsänderung vom 28. Mai 2024 und die unveränderten Bestimmungen mit 

dem zuletzt dem Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der 

Satzung übereinstimmen. 

 
Berlin, den 6. Juni 2024 

 
 
 
 
 

gez. Dr. Friedemann Eberspächer 

Notar 

 
 

 
L.S. 
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Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift). 

 
 

Berlin, den 06.06.2024 
 
 

Dr. Friedemann Eberspächer, Notar 
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